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Kurs. Gleichzeitig wird angestrebt, daß diejenigen Polizeibeamten,
die im Ernstfalle mit Hilfspolizeidetachementen zusammenarbeiten
müssen, ebenfalls zu diesen Kursen kommandiert werden, um den
persönlichen Kontakt mit ihren Detachementen zu erhalten.

Der Unterrichtsstoff gliedert sich wiederum in die soldatische
Ausbildung, die zum Ziele hat, die Waffenhandhabung weiter zu
fördern und die Treffsicherheit in gefechtsmäßigen Uebungen zu
schulen.

Der polizeiliche Unterricht soll das in den Einführungskursen
Erlernte auffrischen und vertiefen. Daneben können neue
Unterrichtsdisziplinen geschult werden. Bei der polizeilichen
Gelandedurchsuchung lernen die Hilfspolizisten die Arbeit der Polizeihunde

kennen und sie als wertvolle Unterstützung würdigen. Die

Grundsätze des polizeilichen Ordnungsdienstes werden geschult und
an praktischen Uebungen demonstriert. Daneben sollen die Hilfs-
polizeidetachemente in größeren oder kleineren praktischen Uebungen

bei Tag und bei Nacht für ihre Aufgaben weiter vorbereitet
werden.

Für den Kurskommandanten sind die Ergänzungskurse ein Prüfstein

für die in den Einführungskursen gelegte Grundlage und
geleistete Arbeit. Dank der Hingabe der als Instruktoren
eingesetzten Polizeibeamten und Truppenoffiziere wird in diesen sechs
Tagen in der Ausbildung ein sehr gutes Resultat erreicht.
Bemerkenswert ist der Einsatzwillen und die Freude am Mitarbeiten der
Hilfspolizisten. Die Zusammenarbeit zwischen Truppe und Polizei
wird gefestigt und für den Ernstfall vorbereitet.

Die Radausbildung in den Einführungskursen für Hilfspolizei
Von Oblt. Frank

Kaum sind die Mobilmachungsarbeiten beendet, wird mit der
Radausbildung begonnen. Die Ausbildung erfolgt in Klassen von
ca. 20 Mann, was als ideal bezeichnet werden kann. Oft befinden
sich unter den Kursteilnehmern auch Leute, die noch nie
radgefahren sind. Es handelt sich hier um Hilfspolizisten, die aus
Berggegenden stammen (Graubünden und Oberwallis). Solche
Kursteilnehmer werden einzeln geschult. Entsprechend dem
Armeereglement lernt jeder Hilfspolizist das Radfahren Die Fahrschule
hat den Zweck, die Beherrschung des Rades in allen Lagen zu
erlernen. Die Radschule erfordert genaue Disziplin, und nur bei
allseitiger voller Aufmerksamkeit lassen sich Störungen, wie Stürze,
Stockungen und Nachjagen vermeiden. Bereits am zweiten Kurstag
sind sämtliche Klassen so weit ausgebildet, daß ein korrektes Fahren

in guter Haltung gewährleistet ist und die entfernten Uebungs-
und Schießplätze rasch und lautlos erreicht werden können. Bei
diesen Märschen wird das Einzeln- und Kolonnenfahren eingehend

Bereit zum Abmarsch.

geübt und das Fahren bei starkem Gefälle mit Kurven geschult.
Jeder Hilfspolizist wird über den Radunterhalt eingehend
unterrichtet. Die Reinigung allein genügt nicht. Der Hilfspolizist, der
dem Rad sein Leben anvertraut, hat sein Rad täglich zu kontrollieren,

ob sämtliche Teile in Ordnung sind. Hierfür ist der
Parkdienst da. Das Rad wird sorgfältig gereinigt, und sämtliche Schrauben

und Muttern müssen nachgezogen werden. In wenigen Tagen
wird der Hilfspolizist zu einem disziplinierten Radfahrer ausgebildet

und möchte auf seinen schwarzen Kameraden, wie er sein
Rad nennt, nicht mehr verzichten.

Selbstverständlich können die Hilfspolizisten nicht zu
Militärradfahrern geschult werden, dazu ist die Zeit des Unterrichts zu
knapp bemessen. Es gilt auch zu bedenken, daß es sich hier um
eine HD-Formation handelt, welche das Rad nur für den Einsatz
in nächster Entfernung braucht.

Im Anmarsch ins Uebungsgelande.

Der Unterricht in der «Ersten Hilfe»
Von San.Oblt. Menz

Von jedermann und zu jeder Zeit kann eine «Erste-Hilfe»-
Leistung bei Unfällen zu Hause, auf der Straße, am Arbeitsplatz,
beim Sport, im Militärdienst gefordert werden. Besonders das

Polizeikorps hat öfters Gelegenheit, entscheidende, lebenserhaltende
Hilfe zu geben. Alle Hilfspolizisten müssen deshalb in «Erster
Hilfe» ausgebildet werden.

In Anbetracht der verfügbaren kurzen Zeit (vier Stunden im
Einführungskurs) und der Tatsache, daß eine beträchtliche Zahl
der Teilnehmer weder eine Rekrutenschule noch einen Samariterkurs

absolviert hat, wird das Ausbildungsprogramm entsprechend

gestaltet.

Die Hilfspolizei sollte in der Lage sein, eine einfache Hilfe bei:

Bewußtlosigkeit,
Scheintod,
Verletzungen verschiedener Art,
Schlagaderblutung,
Knochenbrüchen
und besonderen Verletzungen, wie Schädeltrauma, offenen
Brustkorb, offenen Bauch usw.,

zu leisten und einen Verletzten aus einer gefährlichen Zone
transportieren zu können.

Die Hilfspolizisten — ausgewählte Männer, mehrheitlich ge-
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